
 

 
 

Verwaltungsvorlage 
Vorlage-Nr.: 1893-2008/DaDi vom 31.03.2008  
Aktenzeichen: 419-003 

Fachbereich: L/2 - Finanz- und Rechnungswesen 
Beteiligungen: EB - Erster Kreisbeigeordneter 

L - Landrat 

Kostenstelle: 220001 allgemeine Finanzverwaltung 

Beschlusslauf: Nr. Gremium Status Zuständigkeit 
 1. Kreisausschuss N Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 
 2. Haupt- und Finanzausschuss Ö Zur vorbereitenden 

Beschlussfassung 
 3. Kreistag Ö Zur abschließenden 

Beschlussfassung  

Betreff: Verfassung der Sozialstiftung des Landkreises Darmstadt-Dieburg 

 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der in § 2 ausgeführte Stiftungszweck der Sozialstiftung des Landkreises Darmstadt-Dieburg wird 
im Bereich der Jugendhilfe wie folgt neu gefasst: 
 
„Die Jugendhilfe umfasst den Bereich der Jugendpflege und Jugendfürsorge. Hierbei sollen alle 
Maßnahmen, die die Sicherstellung eines bedarfsgerechten Angebotes zur Förderung der 
Entwicklung und Erziehung junger Menschen zum Ziel haben, durch die Stiftung gefördert werden. 
Es handelt sich dabei um kulturelle Angebote für Kinder und Jugendliche, freizeitpädagogische 
Maßnahmen sowie Maßnahmen zur Sicherstellung der ordnungsgemäßen und ausreichenden 
Mittagsverpflegung an Schulen“. 
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Begründung: 
 
Im Rahmen der Ganztags-Schulprogramme werden an den Schulen mittags Verpflegungen 
angeboten. Dabei hat sich herausgestellt, dass eine erhebliche Anzahl von Kindern, bedingt durch 
fehlende finanzielle Mittel nicht in der Lage sind, an diesem Angebot teilzunehmen. Für eine 
positive Entwicklung der Kinder und Jugendlichen ist es jedoch unabdingbar, in ausreichendem 
Umfang Verpflegung zu erhalten. Das Sozialgesetzbuch lässt eine gesonderte Zahlung für die 
Mittagsverpflegung an Hilfebedürftige nicht zu. Über die Mittel der Sozialstiftung soll daher 
sichergestellt werden, dass die betroffenen Kinder und Jugendlichen an der Mittagsverpflegung 
teilnehmen können. 
 
 
 
Anlage: 
 

• Anlage 1: Synopse 
 


